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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die Medien sorgten sich im Rahmen der Corona-Pandemie auch um die Finanzen der
Altersvorsorge. So hätten sowohl die Pensionskassen als auch der AHV-Ausgleichsfonds
bei einem Corona-bedingten Kurssturz an der Börse viel Geld verloren, spekulierten sie.
Bei der AHV wurde gar ein doppelter Effekt der Krise erwartet: So verhindere die
schlechte Börsenkonjunktur nicht nur eine Kompensation des üblichen Defizits der
Umlageergebnisse – seit 2014 schreibt die AHV konstant Umlagedefizite –, das
Umlageergebnis verschlechtere sich durch den Rückgang der Lohnbeiträge aufgrund
von Stellenverlusten und Kurzarbeit sogar noch stärker. Zwar drohe dem AHV-Fonds
keine kritische Finanzsituation, das Problem sei vielmehr die Liquidität: Man wolle nicht
im falschen Moment Wertschriften verkaufen müssen, um die Renten ausbezahlen zu
können, betonten die Medien. Manuel Leuthold, Präsident des Verwaltungsrates der
compenswiss, legte gegenüber der Sonntagszeitung das Vorgehen des Fonds während
der Krise dar. Da man während der Baisse die meisten Aktien nicht verkauft habe, sei
der AHV-Ausgleichsfonds Ende Juni 2020 insgesamt «nur» 1.5 bis 2 Prozent im Minus
gewesen. Deutlich höhere Kosten erwarte er hingegen durch die verzögert
eintreffenden Sozialversicherungsbeiträge: So nehme die AHV deshalb 2020 vermutlich
CHF 1 Mrd. weniger ein als geplant. 
Dass die Situation von AHV, IV und EO nicht noch schlimmer sei, führte Avenir Suisse
auf die «künstliche Beatmung» durch die ALV zurück: Durch die KAE fielen die
Pandemie-Sozialversicherungskosten grösstenteils bei der ALV an und müssten somit
durch Bundesgelder finanziert werden. Zudem würden die tatsächlichen Folgen der
Krise erst in den Folgejahren spürbar, wenn die Unternehmen keine KAE mehr beziehen
könnten und es entsprechend zu Stellenabbau komme. 
Diese Entwicklungen brachten die Medien auch mit den beiden Revisionen der
Altersvorsorge (AHV 21 und BVG 21) in Zusammenhang: Durch die Verschlechterung der
finanziellen Lage steige einerseits der Problemdruck, andererseits nehme der
Spielraum für Zusatzbelastungen, v.a. also durch die im Rahmen der AHV 21 geplante
Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozent, sowie für Kompensationsmassnahmen, also
die Ausgleichszahlungen an Frauen in der Höhe von CHF 700 Mio. bei der AHV und der
Rentenzuschlag von CHF 100 bis CHF 200 pro Monat für künftige Rentnerinnen und
Rentner bei der beruflichen Vorsorge, ab. Zudem wurde einmal mehr über eine
Erhöhung des Rentenalters diskutiert. 
Bei der Jahreskonferenz der OAK BV Mitte Mai präsentierte diese schliesslich Zahlen
zur Lage der Pensionskassen: Die Deckungsgrade lagen durchschnittlich bei 105.6
Prozent (sie waren seit Anfang Jahr um 6 Prozent gefallen) und der Anteil
Pensionskassen in Unterdeckung war von 1.1 Prozent auf 25.4 Prozent gestiegen.
Sanierungsfälle mit einem Deckungsgrad unter 90 Prozent gebe es im Moment jedoch
nur wenige. Auch per Ende Juni und per Ende September veröffentlichte die OAK BV
die aktuellsten Zahlen und konnte dabei von einer Entspannung der Situation berichten:
Mit 107.9 Prozent (Ende Juni) respektive 110.2 Prozent (Ende September) stiegen die
Deckungsgrade im Laufe des Jahres langsam wieder an. 
Anfang Juli 2020 legte auch das BSV seinen Bericht zu den neuen Finanzperspektiven
für AHV, IV und EO vor. Darin schätzte das Bundesamt die Kosten der Covid-19-Krise für
die drei Sozialversicherungen zwischen 2020 und 2030 auf CHF 4 bis 5 Mrd. Die
wirtschaftliche Entwicklung werde durch die Pandemie nur kurzfristig beeinträchtigt –
das Umlageergebnis verschlechtere sich temporär um CHF 1 Mrd. pro Jahr –,
mittelfristig habe sie somit nur geringfügige Konsequenzen. Entsprechend sollten die
Lohnbeiträge der Sozialversicherungen ab 2025 wieder dasjenige Niveau erreichen, das
sie ohne die Pandemie gehabt hätten. In der Folge zog die NZZ diese Zahlen des BSV
jedoch in Zweifel, zumal sie gemäss einem vertraulichen Papier auf einer eigenen,
rosigeren Wirtschaftsprognose beruhten, als sie die Bundesverwaltung für ihre
Prognosen verwende. So rechnete das BSV für die Zeit ab 2022 mit einem eigenen
Szenario «Erholung», bei dem das BIP und die Löhne stärker wachsen als im EFD-
Modell der übrigen Bundesverwaltung. Begründet wurden die unterschiedlichen
Perspektiven mit verschiedenen Zeithorizonten: Das BSV müsse längerfristiger
kalkulieren als das EFD. Die NZZ vermutete hingegen, dass die Zahlen «geschönt»
worden seien, um die Abfederungsmassnahmen der beiden Reformen nicht zu
gefährden. 1
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1) Medienmitteilung BSV vom 2.7.20; Medienmitteilung OAK BV vom 12.5.20; Medienmitteilung OAK BV vom 13.10.20;
Medienmitteilung OAK BV vom 17.7.20; TA, 20.3.20; NZZ, 25.3.20; NZZ, 3.4., 8.4.20; CdT, LT, TG, 15.4.20; LT, 16.4., 18.4.20;
CdT, LT, 25.4.20; NZZ, 4.5.20; TA, 12.5.20; AZ, CdT, NZZ, TA, ZGZ, 13.5.20; AZ, 6.6.20; NZZ, 11.6.20; CdT, 18.6.20; NZZ,
30.6.20; NZZ, 2.7.20; AZ, CdT, NZZ, 3.7.20; So-Bli, 5.7.20; NZZ, 6.7.20; Lib, 7.7.20; SoZ, 12.7.20; CdT, 13.7.20; BaZ, 17.7.20;
NZZ, 5.8.20; TA, 9.9.20; NZZ, 24.9., 7.10.20; LT, 26.10.20
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